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Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0247/2020 Datum: 06.04.2020 

Baudezernent 

Verfasser: 61-Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung Az.: 61/Dö 

Betreff: 

Nahverkehrsplan 2018 für die Stadt Koblenz -- hier: Anpassungen 

Gremienweg: 

07.05.2020 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

27.04.2020 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

 

Der Stadtrat beschließt das in der Anlage beigefügte Änderungsdokument zum Nahverkehrsplan 

(NVP) 2018 für die Stadt Koblenz. 

 

 

Begründung: 

 

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 laufen die aktuell gültigen Konzessionen des Stadtbus-

verkehrs aus. Die dann neu zu vergebenden Konzessionen (Stadtbuslinienbündel Koblenz) werden 

im Zuge einer Inhouse-Vergabe an die koveb vergeben. 

 

Grundlage für das Angebot ab Dezember 2020 bildet der am 21. Februar 2019 durch den Stadtrat 

beschlossene NVP (BV/1173/2018/1). Der NVP legt die Voraussetzungen und Rahmenbedingun-

gen des zukünftigen ÖPNV fest.  

 

Das Änderungsdokument beinhaltet  

 

 redaktionelle Anpassungen/Konkretisierungen/Ergänzungen sowie  

 das Anpassen bspw. von Tabellen/Übersichten auf den aktuellen Stand 

 

des am 21.Februar 2019 beschlossenen NVP. 

 

Nach Beschluss des Änderungsdokuments werden die Punkte entsprechend im NVP 2018 eingepflegt 

und der aktualisierte NVP wird auf www.koblenz.de veröffentlicht. Ein Anhörungsverfahren auf Ba-

sis von § 8 Abs. 3 des Nahverkehrsgesetzes ist nicht erforderlich. 

 

Anlage/n: 

 

Änderungsdokument zum NVP 2018 

 

 

Historie: 

BV/1173/2018/1 - Beschluss des NVP 2018 für die Stadt Koblenz 

http://www.koblenz.de/
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Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

Es ist mit einer Minderung des Kfz-Verkehrs und damit von Treibhausgas-Emissionen aufgrund des 

zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 in Betrieb gehenden Stadtbuslinienbündels Koblenz und 

der damit einhergehenden Förderung und Verbesserung des ÖPNV-Angebotes z. B. (zusätzliche 

Linien und Fahrten, Ausdehnung des 30-Min-Taktes, Beschaffung von gasbetriebenen Bussen etc.) 

zu rechnen  
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